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 Wien, am 15. Dezember 2015 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0690-IM/a/2015 
 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 6824/J betreffend 

"die Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte", welche die 

Abgeordneten Petra Bayr, MA, Kolleginnen und Kollegen am 15. Oktober 2015 an 

mich richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 9 der Anfrage: 

 

Das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres führt gemeinsam mit 

dem Bundeskanzleramt einen Prozess der Erstellung eines "Nationalen Aktionsplans 

Menschenrechte" (NAP MR) durch. Daher ist grundsätzlich auf die Beantwortung der 

parlamentarischen Anfrage Nr. 6822/J durch den Herrn Bundesminister für Europa, 

Integration und Äußeres zu verweisen. 

 

Dieser NAP MR soll die bestehenden sektoriellen Aktionspläne im Menschenrechts-

bereich in einen gemeinsamen Rahmen stellen und in Zusammenarbeit mit der Volks-

anwaltschaft, über die auch die Zivilgesellschaft in den Prozess eingebunden ist, er-

gänzen.  

 

Ein Teil des NAP MR soll der Bereich "Wirtschaft und Menschenrechte" sein, an dem 

das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, das Bundes-

ministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und das Bundesministerium 

für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mitarbeiten. Mein Ressort 

hat dazu Input geliefert, der die Umsetzung der Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte der Vereinten Nationen vorantreiben soll und der von den gemäß 
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Geschäfts- und Personaleinteilung des Bundesministeriums für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft hierfür zuständigen Organisationseinheiten erarbeitet 

wurde. In diesem Input sind die inhaltlichen Beiträge der wesentlichen Stakeholder 

enthalten.  

 

Mit dem im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft als eigen-

ständige Organisationseinheit eingerichteten österreichischen Nationalen Kontakt-

punkt für die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen wurde eine Einrichtung 

geschaffen, die einen geeigneten Umsetzungsmechanismus für den Bereich 

"Menschenrechte und Privatwirtschaft" darstellt.  

 

Der österreichische Nationale Kontaktpunkt hat die Aufgabe, den Bekanntheitsgrad 

der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen als eines der wichtigsten und   

umfassendsten internationalen Instrumente zur Förderung von verantwortlichem    

unternehmerischen Handeln zu erhöhen und deren wirksame Anwendung voranzu-

bringen.  

 

Diese Leitsätze wurden zuletzt im Jahr 2011 überarbeitet und beinhalten seither in 

einem eigenen Kapitel weitreichende und vollumfänglich den Inhalten der Leit-

prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen entsprechende 

Bestimmungen zum Thema "Menschenrechte" und "menschenrechtliche Sorgfalts-

pflichten (Due Diligence)" mit der Zielsetzung, multinationale Unternehmen dabei zu 

unterstützen, negative Auswirkungen durch ihre Geschäftstätigkeiten auf allgemein 

anerkannte Menschenrechte zu verhindern bzw. zu vermeiden. Multinationale Unter-

nehmen werden unabhängig von Größe, Branche, betrieblichem Kontext und Struktur 

dazu angehalten, Menschenrechte zu respektieren und überall dort zu beachten, wo 

Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Menschenrechte sollen aber auch im 

Rahmen der unternehmerischen Sorgfaltspflichten entsprechend berücksichtigt     

werden. 

 

Der österreichische Nationale Kontaktpunkt informiert seinem Auftrag entsprechend 

Unternehmen über die Inhalte und Anwendung der OECD-Leitsätze im Rahmen von 

Informations- und Diskussionsveranstaltungen, aber auch durch gezielte Komm-

unikations- und Medienarbeit. 
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Darüber hinaus hat der österreichische Nationale Kontaktpunkt die Funktion einer  

Dialog- und Schlichtungsplattform bei Fragen und Unklarheiten im Zusammenhang 

mit der Anwendung der OECD-Leitsätze, insbesondere auch bei konkreten Streitfällen 

zwischen Unternehmen und Betroffenen oder der Zivilgesellschaft, und stellt in diesem 

Zusammenhang seine Vermittlungsdienste zur Verfügung. Die institutionellen Voraus-

setzungen, inhaltlichen Ausrichtungen und verfahrensrechtlichen Bestimmungen der 

OECD-Leitsätze sowie der Nationale Kontaktpunkt entsprechen den in den Leit-

prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen manifestierten 

Erfordernissen eines funktionierenden außergerichtlichen Beschwerdemechanismus 

("non-judicial grievance mechanism"). Dies wurde im Rahmen der Working Party on 

Responsible Business Conduct "Development of the National Action Plans for Business 

and Human Rights and the Link to National Contact Points" im Jahr 2014 von der 

OECD bestätigt. 

 

Die Zielsetzung der vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und       

Wirtschaft für den NAP MR vorgeschlagenen Maßnahme ist daher der weitere Ausbau 

und die Stärkung des österreichischen Nationalen Kontaktpunktes als zentrale Anlauf- 

und Schlichtungsstelle für Fragen der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen. 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 

 
 

 

 

 
Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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